
Es handelt sich um eine spontane Aktivität  

An der Aktivität nehmen Minderjährige teil. 

Die Aktivität wird ohne Übernachtung von einem 
kollegialen Team durchgeführt. 

Die Aktivität findet im Rahmen reiner Selbstorgani-
sation Minderjähriger statt. 

Die ehrenamtlich tätige Person ist mindestens 16 
Jahre alt. 

Ein erweitertes Führungszeugnis wurde zuletzt vor 
mehr als fünf Jahren vorgelegt. 

Einsichtnahme in das erweiterte Füh-
rungszeugnis und Dokumentation 
der Einsichtnahme erforderlich. 
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Alle Ausnahmen von 
der vorgenannten Re-
gel sowie alle sonsti-
gen ehren- bzw. neben-
amtlichen Tätigkeiten, 
die mit Kontakt zu Kin-
dern und/oder Jugend-
lichen verbunden sind, 
erfordern eine differen-
zierte Einschätzung 
nach dem Prüfschema, 
um festzustellen, ob ein 
Führungszeugnis erfor-
derlich ist.  

 *In Anlehnung an Vorlage BDKJ Diözese Trier, Arbeitshilfe für ehrenamtlich Tätige in der katholischen Jugend(verbands)arbeit S. 22 

Anlage 6.3 

Prüfschema  
zur Feststellung ob ein erweitertes Führungszeugnis erforderlich ist oder nicht:* 

-16-  

Folgende Kerntätigkeiten erfordern die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, soweit  die neben- und ehren-
amtlichen Personen  mindestens 16 Jahre alt sind und ihre Aufgaben mit mindestens einem/einer minderjährigen Teil-
nehmer/in ausgeübt werden. 
 

 Tätigkeiten, die eine gemeinsame Übernachtung mit Kindern und Jugendlichen vorsehen  (ART und DAUER) 

 Tätigkeiten, die Pflegeaufgaben und somit enge Körperkontakte einschließen (INTENSITÄT) 

 Tätigkeiten, die Einzelarbeit, vergleichbar mit Einzelunterricht, beinhalten 

 Tätigkeiten, die allein, d.h. nicht im Team durchgeführt werden (ART und INTENSITÄT) 

Nein 

Ja 

Nein 

Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 


